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Erwägungen

E. 1.1
Die Vorinstanz nimmt gestützt auf die Angaben des Beschwerdeführers in tatsächlicher
Hinsicht an, dieser habe bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 80 km/h einen Abstand
von 30 Metern zum voranfahrenden Fahrzeug eingehalten. Er sei bremsbereit gewesen und
vorausschauend gefahren. Unter diesen Voraussetzungen hätte es ihm bei einem
genügenden Abstand von mindestens 40 Metern möglich sein müssen, rechtzeitig zu
bremsen und eine Kollision zu vermeiden. Die Vorinstanz nimmt weiter an, ein Abstand
nach der Faustregel "halber Tacho" sei bei dichtem Kolonnenverkehr auf Autobahnen
unverzichtbar. Der Umstand, dass es Fahrzeuglenker gebe, die sich bei dichtem
Verkehrsaufkommen zwischen zwei in korrektem Abstand fahrende Wagen drängten, gebe
angesichts der hohen gefahrenen Geschwindigkeiten keinen Anlass, von dieser Regel
abzuweichen. Der Beschwerdeführer vermöge zudem nicht aufzuzeigen, inwiefern es in der
konkreten Situation nicht realistisch gewesen sein solle, sich an diese Regel zu halten. Dass
der vor ihm fahrende Fahrzeuglenker brüsk gebremst habe, dass die Vollbremsung für den
Beschwerdeführer unerwartet gewesen sei, könne diesen nicht entlasten, zumal ein
überraschendes Bremsmanöver immer unerwartet sei. Der Beschwerdeführer habe somit
den erforderlichen Abstand zu dem von A.________ gesteuerten, vor ihm fahrenden
Personenwagen nicht eingehalten. Damit sei ihm die Berufung auf den Vertrauensgrundsatz
versagt. Es könne daher offenbleiben, ob der Fahrzeuglenker A.________ sein Fahrzeug
verkehrsregelwidrig zum Stillstand gebracht habe (angefochtenes Urteil S. 6 f.).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Einhaltung eines Abstandes gemäss der
Faustregel "halber Tacho" bringe bei dichtem Werkverkehr auf der Autobahn den
Verkehrsfluss zum Erliegen. Es sei daher lebensfremd, bei hohem Verkehrsaufkommen die
Einhaltung eines derartigen Abstands zu verlangen. Die von der Rechtsprechung
zugelassene Ausnahme im dichten Stadtverkehr müsse daher auf die entsprechende
Verkehrssituation auf Autobahnen übertragen werden, zumal nicht ernsthaft davon
ausgegangen werden könne, dass sich die Automobilisten in der Schweiz in Stosszeiten
nach der Faustregel richten würden. Aufgrunddessen sei es ihm nicht möglich gewesen,
einen Abstand von 40 Metern entsprechend dem halben Tacho einzuhalten. Die
Rechtsprechung sei daher in dem Sinne zu präzisieren und an die Realität im
Strassenverkehr anzupassen, als bei dichtem Verkehr auf Autobahnen von der Faustregel
"halber Tacho" abgewichen werden dürfe und das Einhalten eines Abstandes von einer
Sekunde genüge. Dies müsste jedenfalls dann gelten, wenn der Verkehr derart dicht sei,
dass die signalisierte Höchstgeschwindigkeit nicht mehr ausgefahren werden könne.
Ausgehend davon habe er im vorliegenden Fall mit 1.35 Sekunden (30 Meter Abstand bei
einer Geschwindigkeit von 80 km/h) einen genügenden Abstand zum voranfahrenden



Personenwagen eingehalten. Er habe frühzeitig bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihm
verlangsamte, und habe sein Fahrzeug vermeintlich adäquat abgebremst. Die Vollbremsung
des Vordermannes sei für ihn nicht voraussehbar gewesen und er habe auch nicht mit einer
solchen rechnen müssen. Er dürfe sich hier auf den Vertrauensgrundsatz berufen, zumal der
vor ihm fahrende Verkehrsteilnehmer A.________ seine Fahrt offensichtlich
unnötigerweise plötzlich bis zum Stillstand abgebremst habe. Angesichts der allgemeinen
Verkehrslage und des Kolonnenverkehrs sei es für ihn nicht voraussehbar gewesen, dass der
voranfahrende Fahrzeuglenker seinen Wagen als einziger der Kolonne unbegründet brüsk
bis zum Stillstand abbremsen würde, anstatt die Geschwindigkeit derjenigen der
Fahrzeugkolonne anzupassen. Der Fahrzeuglenker A.________ habe die Verkehrssituation
offensichtlich in krasser Weise falsch eingeschätzt. Der Unfall sei für ihn daher trotz seiner
erhöhten Aufmerksamkeit unvermeidbar gewesen (Beschwerde S. 3 ff.).

E. 2.1
Gemäss Art. 31 Abs. 1 SVG muss der Fahrer das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er
seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. Er hat seine Aufmerksamkeit der Strasse und
dem Verkehr zuzuwenden ( Art. 3 VRV ). Die Geschwindigkeit ist nach Art. 32 Abs. 1
SVG stets den Umständen anzupassen, namentlich den Verkehrsverhältnissen. Gemäss Art.
34 Abs. 4 SVG ist gegenüber allen Strassenbenützern ausreichender Abstand zu wahren,
namentlich beim Kreuzen und Überholen sowie beim Neben- und Hintereinanderfahren.
Nach Art. 12 Abs. 1 VRV hat der Fahrzeugführer beim Hintereinanderfahren einen
ausreichenden Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug wahren, so dass er auch bei
überraschendem Bremsen desselben rechtzeitig halten kann (vgl. Urteil 6B_451/2010 vom
13. September 2010 E. 3.4).

Was unter einem "ausreichenden Abstand" im Sinne von Art. 34 Abs. 4 SVG zu verstehen
ist, hängt von den gesamten Umständen ab. Dazu gehören unter anderem die Strassen-,
Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie die Beschaffenheit der beteiligten Fahrzeuge. Der
Abstand ist so zu wählen, dass der Fahrzeuglenker auch bei überraschendem Bremsen des
voranfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig hinter diesem halten kann und die anderen
Strassenbenützer weder gefährdet noch behindert werden. Rechtzeitig halten kann der
Fahrzeuglenker, wenn es nicht zu einer Kollision mit dem voranfahrenden Fahrzeug
kommt, wobei das Halten hinter dem Voranfahrenden geschehen muss (STEFAN
MAEDER, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, Art. 34 N 48 f.). Der beim
Hintereinanderfahren einzuhaltende Abstand wird somit durch die Faktoren bestimmt,
welche die eigene Anhaltestrecke und den Bremsweg des voranfahrenden Fahrzeugs
beeinflussen (HANS GIGER, Strassenverkehrsgesetz, 8. Aufl. 2014, Art. 34 N 21 , 23). Das
überraschende Bremsen schliesst auch ein brüskes Bremsen mit ein. Letzteres ist, auch
wenn ein Fahrzeug folgt, im Notfall gestattet ( Art. 12 Abs. 2 VRV ). Die Rechtsprechung
stellt für die Bemessung des ausreichenden Abstands im Sinne einer Faustregel für
Personenwagen auf die Regel "halber Tacho", d.h. halb soviele Meter, als die
Geschwindigkeit in Kilometern beträgt, und die "Zwei-Sekunden"-Regel ab (vgl. BGE 131
IV 133 E. 3.1; Urteile 6B_441/2015 vom 3. Februar 2016 E. 2.2.2 und 6B_92/2015 vom 27.
Mai 2015 E. 1.3.1 mit Hinweisen; je mit Hinweisen). Diese Distanz entspricht ungefähr der
Anhaltestrecke bei plötzlichem ordnungsgemässem Bremsen und Anhalten des
vorausfahrenden Personenwagens ( BGE 104 IV 192 E. 2b).

E. 2.2



Das Bundesgericht anerkannte, dass im dichten Stadtverkehr und beim Anfahren nach
Lichtsignalen nicht strikte auf die "Zwei-Sekunden"- oder "halber Tacho"-Regel abgestellt
werden könne, da der Verkehr ansonsten zum Erliegen käme. Aufgrund der reduzierten
Geschwindigkeit und der erforderlichen ständigen Bremsbereitschaft rechtfertigten sich
deshalb im dichten Stadtverkehr geringere Abstände. Das Bundesgericht hielt aber explizit
fest, dass auch innerorts ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden müsse, so
dass das Fahrzeug bei überraschendem Bremsen des Vordermanns rechtzeitig zum
Stillstand gebracht werden könne. Art. 12 Abs. 1 VRV behalte insofern uneingeschränkt
Gültigkeit. Im dichten Stadtverkehr und beim Anfahren nach Lichtsignalen müsse der
Abstand zwischen Personenwagen in der Regel mindestens der gefahrenen Strecke während
der Bremsreaktionszeit, d.h. der Zeit der Wahrnehmung der Gefahr bzw. der
aufleuchtenden Bremslichter des voranfahrenden Fahrzeugs bis zur Betätigung und zum
Ansprechen des Bremspedals, entsprechen, um das Fahrzeug auf der gleichen Strecke wie
der voranfahrende Fahrzeuglenker abbremsen und anhalten zu können. Diese
Bremsreaktionszeit betrage eine Sekunde. Der verkürzte Abstand setze ein bestmögliches
Reaktionsvermögen und ein im Vergleich zum vorausfahrenden Personenwagen mindestens
identisches Bremsvermögen des eigenen Fahrzeugs voraus und müsse auf jeden Fall durch
eine erhöhte Bremsbereitschaft kompensiert werden. Soweit es die Verkehrsverhältnisse
zuliessen, müssten indes auch im Stadtverkehr grössere Abstände verlangt werden, da sich
das Eingehen eines erhöhten Risikos durch nahes Auffahren von vornherein nicht
rechtfertige, wo dies nicht verkehrsbedingt sei (Urteil 6B_1030/2011 vom 22. März E.
3.3.3).

E. 3
Bei der Abstandsregel von Art. 34 Abs. 4 SVG handelt es sich um eine wichtige
Verkehrsregel von grundlegender Bedeutung. Sie soll gewährleisten, dass das nachfolgende
Fahrzeug bei überraschendem Bremsen des Vordermanns rechtzeitig zum Stillstand
gebracht werden kann. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im zu beurteilenden
Fall mit seinem Personenwagen nicht rechtzeitig anhalten konnte.

Dass der Fahrzeuglenker bei einem unerwarteteten Bremsmanöver des voranfahrenden
Personenwagen rechtzeitig halten kann, gilt auch für die Fahrt bei dichtem
Verkehrsaufkommen innerorts. Daran hat die von der Rechtsprechung anerkannte
Einschränkung der Faustregel "halber Tacho" bei dichtem Stadtverkehr nichts geändert. Die
Einschränkung wird von der Rechtsprechung nur zugelassen, wenn die dadurch erhöhte
Gefahr von Auffahrunfällen durch ein bestmögliches Reaktionsvermögen und durch eine
erhöhte Bremsbereitschaft ausgeglichen wird (Urteil 6B_1030/2010 vom 22. März 2011 E.
3.3.3). Dies steht ersichtlich in Zusammenhang mit den innerorts - gerade bei dichtem
Stossverkehr - tieferen gefahrenen Geschwindigkeiten. Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers lässt sich diese Einschränkung der Faustregel schon allein wegen der
deutlich höheren Geschwindigkeiten nicht unbesehen auf den Werkverkehr auf Autobahnen
übertragen. Dies gilt auch, wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht ausgefahren
werden kann. Die vom Beschwerdeführer gefahrene Geschwindigkeit war im zu
beurteilenden Fall mit mindestens 80 km/h jedenfalls immer noch erheblich. Wohl
herrschte nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz dichter Verkehr; die
Vorinstanz stellt aber nicht fest, dass das Verkehrsaufkommen - wie etwa bei stockendem
oder zeitweise stillstehendem Verkehr - verkürzte Abstände notwendig gemacht hätte. Dass
die Mindestabstände im parallelen Kolonnenverkehr auf Autobahnen oftmals nicht



eingehalten werden (vgl. BGE 142 IV 93 , S. 99/100), kann nicht bedeuten, dass die
Abstandsregel bei dichtem Verkehr auf Autobahnen ihre Gültigkeit verliert. Gerade der
vorliegende Sachverhalt unterstreicht eindrücklich, dass die Vorschrift auch bei hohem
Verkehrsaufkommen auf Autobahnen von wesentlicher Bedeutung ist, zumal sich hier die
Gefahr eines Auffahrunfalls verwirklicht hat. Die Vorinstanz verweist zu Recht auf eine
Auffassung in der Lehre, nach welcher die Faustregel "halber Tacho" auf Autobahnen
unverzichtbar sei (angefochtenes Urteil S. 7 mit Hinweis auf RENÉ SCHAFFHAUSER,
Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. I, 2. Aufl. 2002, N 695).

Das angefochtene Urteil ist auch nicht zu beanstanden, soweit die Vorinstanz annimmt, der
Umstand, dass der vor dem Beschwerdeführer fahrende Fahrzeuglenker seine Fahrt brüsk
und unerwartet voll abgebremst habe, könne jenen nicht entlasten. Es kann hiefür auf die
zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden (angefochtenes Urteil
S. 7). Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang Willkür geltend macht
(Beschwerde S. 10), genügt seine Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht ( Art.
106 Abs. 2 BGG ). Dass A.________ seinen Personenwagen gänzlich grundlos abgebremst
und die Verkehrslage offensichtlich falsch eingeschätzt hat (Beschwerde S. 10 f.), scheint
im Übrigen angesichts des Umstands, dass er seinerseits auf das vor ihm fahrende Auto
aufgefahren ist, nicht nachvollziehbar.

Das angefochtene Urteil verletzt kein Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich als
unbegründet, soweit auf sie eingetreten werden kann.

E. 4
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden
kann. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen
Verfahrens ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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